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Art. 12 UN-K

UN-K - Ubereinkommen der Vereinten Nationen Uber Vertrage Gber den internationalen
Warenkauf

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.09.2023

Die Bestimmungen der Artikel 11 und 29 oder des Teils Il dieses Ubereinkommens, die fir den AbschluR eines
Kaufvertrages, seine Anderung oder Aufhebung durch Vereinbarung oder fiir ein Angebot, eine Annahme oder eine
sonstige Willenserkldrung eine andere als die schriftliche Form gestatten, gelten nicht, wenn eine Partei ihre
Niederlassung in einem Vertragsstaat hat, der eine Erklarung nach Artikel 96 abgegeben hat. Die Parteien durfen von

dem vorliegenden Artikel weder abweichen noch seine Wirkung andern.

In Kraft seit 01.01.1989 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
file:///

	Art. 12 UN-K
	UN-K - Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf


